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336. Nutzuugsplauung Fehraltorf. Mit Beschluss vom 12.
September 1983 setzte die Gemeindeversammlung Fehraltorf
die kommunale Nutzungsplanung fest. Sie umfasst eine Bau-
und Zonenordnung mit zugehörigem Zonen- und Kernzonen
plan, einen Ergänzungsplan über die Wald- und Gewässerab
standslinien sowie einen Erschliessungsplan

Gemäss Zeugnis der I3ezirksratskanzlei Pfäffikon vom
3. November 1983 ist der gegen diesen Beschluss erhobene
Rekurs rechtskräftig entschieden worden. Gemöss Zeugnis
der Kanzlei der Baurekurskommissioncn vom 3. November
1983 ist noch ein Rekurs gegen die Zuweisung des Grund
stücks Kat.-Nr. 1008 zur Reservezone pendent. Der Genieinde
rat Fehraltorf ersucht mit Schreiben vom 9. Dezember 1983
um die Genehmigung der Vorlage durch den Regierungsrat.

Der Zonenpian, der Kernzonenplan, der Ergänzungsplan
über die Wald und Gewässerabstandslinien sowie der Er
sehlicssungsplan geben zu keinen Bemerkungen Anlass und
können vorbehaltlos genehmigt werden.

In Art. 41 der Bau- und Zonenordnung wird ein Verbot
für Aussenantennen bei Neubauten festgelegt unter der Vor
aussetzung, dass die Möglichkeit für den Anschluss an das
Netz einer Gemeinsehaftsantennenanlage besteht. § 78 PBG
lässt ein Verl3ot für Aussenantennen nur dann zu, sofern
durch andere technische Einrichtungen gleichwertige Emp
fangsniöglichkeiten gewährleistet sind. Die Änschlussrnög
liehkeit an eine Gemeinsehaftsantennenanlage ist — minde
stens nicht in jedem Fall — nicht gleichbedeutend wie die
gesetzliche Voraussetzung gemäss PBG. Ueberdies ist die Be
schränkung des Verbots auf Neubauten ohne sachliche Be
gründung,um so mehr, als die Einrichtung von Antennen auf
Altbautenbesonders störend wirken kann. Art. 41 der Bau-
und Zonenordnung erweist sieh somit weder als recht- noch
als zweckrnssig und ist deshalb von der Genehmigung auszu
nehmen.

in Art. 47 Bau- und Zonenordnung werden gestalterische
Anforderungen an Fahrzeugabstellplätze aufgestellt. § 245
PBG enthält bereits eine Bestimmung über die unterirdische
Anlage von Absteliplätzen bzw. deren Ueherdeckung. Im
übrigen gilt § 238 inkl. Abs. 3 über Begrünung. Da somit für
ergänzendes kommunales Recht auf diesen Gebieten kein
Raum besteht, ist Art. 47 der Bau- und Zonenordnung von
der Genehmigung auszunehmcn.

Der zurzeit hei der Baurekurskommission noch pcndente
Rekurs betrifft die Zuweisung des bisher in der Industriezone
gelegenen Grundstücks Kat.-Nr. 1008 zur Rescrvezone. Durch
eine Genehmigung der Vorlage unter Ausklammerung des
vom Rekurs betroffenen Gebietes werden die Rechte der Re
kurrentin in keiner Weise tangiert. Einer Teilgenehmigung
steht somit nichts entgegen.



Gemäss ständiger Praxis sind für den Erlass von Land
wirtschaftszone an der Stelle von bisherigerBauzo;ie Verzichts
eridärungen der Grundeigentümer bezüglich Forderungen ge
genüber dem Staat Zürich erforderlich. Diese sind für das
von der Gemeindeversarnmlung aus der Bauzone entlassene
Gebiet Bergen (Teil von Kat-Nr. 513) nicht beigebracht wor
den. Die Baudirektion hat deshalb entgegen dem Äntrag
der Gemeinde Fehraltorf dieses Gebiet der Landwirt
sehaftszone nicht zugeteift. Die Gemeinde Fehraitorf ist da
her einzuladen, dieses Äreal einer kommunalen Zone zuzuwei
sen.

Äuf Äntrag der Direktion der öffentlichen Bauten
beschliesst der Regierungsrat

1. Der Beschluss der Gemeincleversammlung Fehraltorf
vom 12. September 1983 betreffend Festsetzung der kommu
nalen Nutzungsplanung, bestehend aus Bau- und Zonenord
nung mit zugehörigem Zonenpian und Kernzonenplan, einem
Ergänzungsplan über die Wald- und Oewässerabstandslinien
sowie Erseliliessungsplan, wird vorbehältlich Dispositiv Zif
fer II genehmigt.

II. Von der Genehmigung werden ausgenommen:
a) die Zuweisung des Grundstücks Kat.-Nr. 1008 zur Re

servezone;

h) die Ärt. 41 und 47 der Bau- und Zonenorcinung.
ITT. Die Gemeinde Fehraltorf wird eingeladen, den nicht

von der kantonalen Landwirtschaftszone erfassten Teil des
Gebietes Bergen (Teil von Kat.-Nr. 513) einer kommunalen
Zone zuzuweisen.

IV. Dispositiv Ziffern 1 und II dieses Beschlusses sind
gemäss § 6 lit. a PBG öffentlich bekamitzugeben.

V. Mitteilung an den Gemeinderat Fehraltorf (unter
Rücksendung eines mit dem Genehmigungsvermerk versehe
nen Plansatzes sowie mit der Bitte, der Direktion der öffent
lichen Bauten 25 Exemplare der gedruckten Bauordnung mit
Zonenpian zuzustellen), die Baurekurskommission III, das
Verwaltuiigsgerieht sowie an die Direktion der öffentlichen
Bauten.

Zürich, den 25. Januar 1984

Vor dem Regierungsrat
Der Staatsschreiber:

Roggwffler


